
 
 
 
Crown Technologies GmbH 
Adlerstrasse 48-56 
25462 Rellingen 
 
 
An den 
Wirtschaftsausschuss 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
 
Per E-Mail  
 
 
Betreff: Stellungnahme, Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung und zum Betrieb von 
Spielhallen 
Von: "Busse, Heiko" <h.busse@crown-tec.de> 
Datum: Mon, 9 Jan 2012 09:43:30 +0000 
 
 
Sehr geehrter Herr Neil, 
 
 bezugnehmend auf die Einladung zur mündlichen Anhörung in der o.a. Sache vor 
dem Wirtschaftsausschuss am 18.Januar 2012 möchten wir Ihnen nachfolgend die 
Schwerpunkte unserer Ausführungen aufgeben. 
  
Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass Crown aufgrund der 
gesellschaftsrechtlichen Verbindung zur NSM-Löwen Entertainment GmbH, Bingen 
auch als deren Vertreter bei der Anhörung auftreten wird. 
   
 
1.)   Zur Verdeutlichung des heute schon durch bestehende Gesetze und 
Verordnungen streng regulierten gewerblichen Geld-Gewinnspiels 
im Vergleich zu den von Spielsystemen und vom visuellen Angebot identischen 
Spielangebot im Internet möchten wir eine schriftliche Gegenüberstellung 
(siehe Anlage "Die globalisierte Spielewelt") und einen kurzen Filmbeitrag 
vorstellen. 
 
Daraus wird ersichtlich, dass eine weitere gesetzliche Einschränkung des 
gewerblichen Geld-Gewinnspiels nicht angemessen und zielführend 
im Sinne des Spielerschutzes und der Suchtbekämpfung ist, da im Internet 
ohne soziale Kontrolle und ohne Einhaltung der aus Spielerschutzgründen 
bestehenden Grenzen für das gewerbliche Geld-Gewinnspiel, z.B. bezogen auf 
Einsätze und Gewinne pro Stunden, unbegrenzt und unkontrolliert gespielt werden 
kann. 
  
Mit separater Post senden wir Ihnen den Filmbeitrag als DVD zur Information 
zu.  
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2.)   Wir möchten mit Nachdruck darauf hinweisen, dass der Entwurf des 
SpielhG nicht isoliert betrachtet werden darf, sondern vielmehr im 
Gesamtkontext mit der beabsichtigen "Sechsten Verordnung zur Änderung der 
Spielverordnung", zu der das BMWi den Ländern am 14 Dezember 2011 einen 
Diskussionsentwurf zur Verfügung gestellt hat, und auch mit dem 
Glücksspieländerungsstaatsvertrag der anderen 15 Bundesländern betrachtet wird. 
  
Die im Entwurf des SpielhG u.a. vorgesehenen verschärften Sperrzeitenregelungen,  
der Verbot von Mehrfachkonzessionen sowie unterschiedlicher, meist wirtschaftlich  
nicht mehr tragbarer Vergnügungssteuersätze zahlreicher Kommunen ergibt sich 
eine Kumulation der einschränkenden Regelungen ("Mehr-Ebenen-Problematik"). 
Insbesondere die Übergangsregelung von 5 Jahren für bestehende Spielstätten 
wird nach deren Ablauf zum wirtschaftlichen Ende zahlreicher Unternehmen in der 
Branche führen. Allerdings wird dadurch dem Gedanken des Spielerschutzes in 
keinem Fall Rechnung getragen, da sich das Spiel von den gewerblichen 
Spielstätten in das unkontrollierte Spiel im Internet verschieben wird. 
  
  
3.)   Unsere Muttergesellschaft NSM-Löwen wird sich auf eine der in 
Schleswig-Holstein zu vergebenden Lizenzen zum Betrieb von Sportwetten 
bewerben. 
In dem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass im Hinblick auf das im 
Gesetzentwurf vorgesehene Verbot, in gewerblichen Spielstätten Wettterminals 
für Sportwetten aufzustellen, die Frage geklärt werden muss, wo und in welcher 
Form derartige Wetten angeboten oder vermittelt werden sollen. 
  
Gerade im Bereich der gewerblichen Spielstätten, die ja schon heute durch 
die bestehende Gesetzgebung einen umfassenden Jugendschutz und eine 
umfassende Kontrolle der Spielgäste gewährleisten, würde sich eben ein solches 
Wettangebot anbieten. Zudem würde dies -zumindest teilweise - die 
einschneidenden wirtschaftlichen Folgen für die Spielstätten-Betreiber durch die 
anderen Regelungen des SpielhG kompensieren können. 
  
 
3.)   Crown wie auch die Muttergesellschaft NSM-Löwen sind 
Herstellerunternehmen von Geld-Gewinnspielgeräten mit Fabrikstandorten in 
Rellingen und Bingen am Rhein mit insgesamt rund 800 Beschäftigten. 
  
Als Hersteller sind wir damit auch unmittelbar betroffen, da durch die in 
Punkt 2 beschriebene Mehr-Ebenen-Problematik von einem spürbaren Rückgang 
sowohl in der Produktion als auch in sämtlichen anderen Bereichen der 
Geschäftsprozesskette auszugehen ist (Entwicklung, Vertrieb, Service, 
Verwaltung), womit eine Gefährdung von Arbeitsplätzen zu erwarten ist. 
  
Im Speziellen kommt bei Crown hinzu, dass die Entwicklung und der Vertrieb 
von Geldwechslern kurzfristig zum Erliegen kommen würde, da es sich bei 
diesem Produkten um langfristige und höherpreisige Investitionsgüter handelt, die die 
Kunden 
infolge der zu erwartenden wirtschaftlichen Folgen aus dem neuen Gesetzentwurf 
nicht mehr bereit sind zu tätigen. 
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Es ist davon auszugehen dass dieser Markt auf ein Minimum zurückgehen wird. 
Dadurch würde Crown und damit auch der Region Rellingen umfassendes 
Technologie-Know-How verloren gehen, da Arbeitsplätze in F&E und auch 
Produktion gefährdet wären. 
  
  
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern jederzeit zur Verfügung. 
  
  
Mit freundlichen Grüssen 
  
Heiko Busse 
-Geschäftsführer- 
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